
Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Geltung dieser Bedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen gelten 
unter Ausschluss aller anderen Ge-
schäftsbedingungen für die Geschäftsbe-
ziehungen mit Unternehmen im Sinne von 
§ 14 BGB, einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-
rechtlichen Sonderver-mögen („Bestel-
ler“). Abreden, die diese Bedingungen 
ändern oder ergänzen, Nebenabreden 
sowie Bedingungen des Bestellers sind 
nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden. Handelsvertreter 
und Handlungsreisende dürfen für uns 
verbindliche Erklärungen nicht abgeben 
oder entgegennehmen.

2. Angebote, Unterlagen
Unsere Angebote sind freibleibend. 
Technische Angaben in Prospekten, 
Katalogen, Drucksachen, Anzeigen, 
Rundschreiben und Preislisten entspre-
chen dem Stand zum Zeitpunkt der 
Drucklegung und sind nur annähernd.
Die zu dem Angebot gehörenden Unter-
lagen stellen keine Beschaffenheits- oder 
Haltbarkeitsgarantie unserer Leistungen 
dar. Sie dienen nur der Orientierung des 
Bestellers und dürfen an Dritte nicht 
weitergegeben werden.

3. Anträge (Bestellungen)
Anträge sind für den Besteller bindend. 
Wir werden nur durch unsere schriftliche 
Bestätigung verpflichtet.

4. Preise und Zahlung
Sämtliche Preise gelten ab Werk Rosen-
feld ausschließlich Verpackung, Porto, 
Fracht und Versicherung. Wir behalten 
uns vor, bei Dauerschuldverhältnissen 
die Preise zu ändern, wenn sich einzelne 
Kosten, insbesondere aufgrund von 
Tarifabschlüssen und Änderungen von 
Material- oder Stromkosten, erhöhen. In 
gleicher Weise werden wir bei Kostensen-
kungen vorgehen. In diesen Fällen ändert 
sich der Preis entsprechend der geänder-
ten Kostenfaktoren. Ändert sich der Preis 
um mehr als 5 %, kann jede Partei den 
Vertrag kündigen. Warenlieferungen sind 
innerhalb von 10 Kalendertagen mit 2 % 
Skonto, innerhalb von 30 Kalendertagen 
rein netto auf unser Konto (maßgebend 
ist die Gut-schrift) zu zahlen. Erfüllungs-
gehilfen, Handelsvertreter, Berater und 
Handlungsreisende haben keine Befugnis 
für Inkasso und Stundungsabreden.
Der Besteller ist zur Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung, auch bei erfolgter 
Mängelrüge, nur berechtigt, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
oder unbestritten sind.
Zahlungsverzug oder Umstände, welche 
die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu 
mindern geeignet sind, haben die soforti-
ge Fälligkeit aller unserer Forderungen 
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ohne Rücksicht auf hereingenommene 
Wechsel zur Folge. In diesen Fällen sind 
wir außerdem berechtigt, nur noch gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
zu liefern sowie nach angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz zu verlangen.

5. Mindermengenzuschläge,
Mehr-, Minderlieferungen
Für Kleinaufträge fallen folgende Bear-
beitungszuschläge an: bis EUR 50,00 = 
EUR 10,00 EUR 50,01 bis EUR 100,00 
= EUR 7,50 Bei Sonderkonstruktionen 
sind Stück-zahlabweichungen bei jeder 
Lieferung bis 10 % gestattet.

6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der 
gelieferten Ware („Vorbehalts-ware“) bis 
zur Zahlung des Kaufpreises vor. Im Falle 
einer dauerhaften Geschäftsbeziehung 
geht das Eigentum erst auf den Besteller 
über, wenn sämtliche unserer Ansprüche 
aus der Geschäftsbeziehung gegen den 
Besteller beglichen sind. Eine etwaige 
Verarbeitung erfolgt durch den Besteller 
für uns. Wird die Vorbe-haltsware mit 
anderen, nicht dem Besteller gehörenden 
Gegenstän-den verarbeitet, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware (Rechnungsbetrag) zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird 
die Vorbehaltsware mit anderen, nicht 
uns gehörenden Sachen verbunden oder 
untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Rechnungsendbetrag inklusive Umsatz-
steuer) zu den anderen verbundenen oder 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Verbindung oder Vermischung. Erfolgt 
die Verbindung oder Vermischung in der 
Weise, dass eine Sache des Bestellers 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns hiermit 
Miteigentum an der neuen Sache im 
Ver-hältnis des Wertes der Vorbehalts-
ware (Rechnungsbetrag) zu den anderen 
verbundenen oder ver-mischten Gegen-
ständen zum Zeitpunkt der Verbindung 
oder Vermischung überträgt. Wir nehmen 
die Übereignung an.
Der Besteller , darf die Vorbehalts-ware 
im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
verkaufen. Anderweitige Verfügungen 
sind ihm untersagt.
Der Besteller tritt schon im Voraus 
die ihm aus dem Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware, gleich ob weiterverar-
beitet, verbunden, vermischt oder nicht, 
zustehenden Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrags der Vorbehaltsware 
an uns ab.

Der Besteller ist widerruflich zur Einzie-
hung der abgetretenen Forderungen 

berechtigt. Unser Recht zur Einziehung 
der Forderungen bleibt unberührt. Wir 
werden die Forderungen selbst nicht ein-
ziehen und die Einziehungsermächtigung 
nicht widerrufen, solange der Besteller 
seine Zahlungspflichten erfüllt und sich 
nicht in Zahlungsverzug befindet. Aus 
begründetem Anlass hat der Besteller 
seinen Schuldnern die Abtretung anzu-
zeigen und uns die zur Geltendmachung 
unserer Rechte erforderlichen Auskünfte 
zu geben und Unterlagen auszuhändigen.
Bevorstehende und vollzogene Zugriffe 
Dritter auf die Vorbehaltsware oder 
auf die abgetretenen Forderungen hat 
der Besteller unverzüglich mitzuteilen. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
die bei uns entstandenen gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Kosten einer 
Klage zum Schutz unseres Eigentums zu 
erstatten, haftet der Besteller für den uns 
entstandenen Ausfall.

7. Liefertermine, Verzug
Werden wir am rechtzeitigen Erbringen 
der Leistungen durch unvorhersehbare 
oder unverschuldete Ereignisse gehindert, 
die bei zumutbarer Sorgfalt unabwendbar 
sind, verlängert sich die Leistungszeit 
angemessen. Neue Termine sind dann 
einvernehmlich zu vereinbaren.
Die Lieferzeit beginnt mit der Absendung 
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, 
jedoch nicht vor Eingang einer vereinbar-
ten Vorauszahlung, nicht vor Beibrin-
gung aller für die Auftragsausführung 
erforderlichen Unterlagen und vor Klärung 
aller technischen Einzelheiten.
Der Besteller ist verpflichtet, alle ihm 
obliegenden Voraussetzungen für die ter-
mingerechte Durchführung der Geschäfte 
zu erfüllen.
Die vereinbarten Liefertermine gelten 
als eingehalten, wenn unsererseits die 
Bereitschaft zum Erbringen der Leistung 
erklärt wurde.
Die Einhaltung der Liefertermine und 
Leistungsfristen steht unter dem Vorbe-
halt, dass wir von unseren Lieferanten 
richtig und rechtzeitig beliefert werden. 
Sich abzeichnende Verzögerungen wer-
den wir dem Besteller sobald wie möglich 
anzeigen.
Der Besteller kann im Falle des Lieferver-
zugs auch neben der Leistung Ersatz ei-
nes durch den Verzug etwa entstandenen 
Schadens verlangen. Dieser Anspruch 
auf Schadensersatz neben der Leistung 
ist jedoch, soweit uns kein Vorsatz und 
keine grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen 
und keine Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit vorliegt, beschränkt auf 
0,5 % des Netto-Rechnungsbetrags der 
betreffenden Lieferung pro vollendete 
Woche des Verzugs, maximal jedoch auf 
5 % des Netto-Rechnungsbetrags der 
betreffenden Lieferung. Das Recht des 
Bestellers nach Ablauf der angemesse-
nen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten

und/oder Schadensersatz wegen Nicht-
erfüllung nach Maßgabe von Ziffer 11 zu 
verlangen, bleibt unberührt.

8. Versand, Gefahrenübergang
Die Lieferungen erfolgen „ab Werk“ 
(EXW INCOTERMS 2010), sofern keine 
abweichende schriftliche Vereinbarung 
vorliegt. Jede Gefahr geht spätestens auf 
den Besteller über, wenn die Ware unsere 
Betriebsstätte verlässt. Das gilt auch, 
wenn der Transport mit unseren eigenen 
Beförderungsmitteln durchgeführt 
wird. Verzögert sich der Versand durch 
Umstände, die wir nicht zu vertreten 
haben, so geht jede Gefahr vom Tage der 
Versandbereitschaft ab auf den Besteller 
über.
Nimmt der Besteller am Liefertermin die 
Ware nicht vertragsgemäß ab, lagern 
wir sie nach Möglichkeit für ihn auf sein 
Risiko und seine Kosten. Diese Lagerung 
entbindet den Besteller nicht von seiner 
Zahlungsverpflichtung, die mit dem 
Zeitpunkt der Bereitstellung eintritt.

9. Untersuchungs- und Rügepflicht
Der Besteller hat die Ware und unsere 
sonstige Leistung unverzüglich zu 
untersuchen und Mängel unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von fünf 
Werktagen, nach Eingang bzw. Erbringen 
uns gegenüber schriftlich zu rügen. Män-
gel, die im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Eingangsprüfung nicht zu erkennen 
waren, sind unverzüglich, spätestens 
drei Werktage, nach der Entdeckung 
schriftlich zu rügen.
Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Be-
anstandungen oder Mängelrügen gelten 
Lieferung und Leistung als genehmigt.

10. Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 
Monate. Ist die Lieferung/Leistung man-
gelhaft, so hat der Besteller Anspruch auf 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung 
innerhalb einer angemessenen Frist. Wir 
sind berechtigt, zwischen Mangelbesei-
tigung und Ersatzlieferung zu wählen. 
Konnte der Mangel auch durch eine 
zweite Nachbesserung nicht beseitigt 
werden, kann der Besteller  bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen Rücktritt 
oder Herabsetzung des Kaufpreises 
und Schadenersatz gemäß Ziffer 11 
verlangen.
Mängelansprüche bestehen nicht, soweit 
sich der Zustand der Ware aufgrund 
einer unsachgemäßen Verwendung, 
Nutzung, Montage oder Lagerung, 
einem unsachge-mäßem Transport 
oder einer fehlerhaften oder nachläs-
sigen Behandlung durch den Besteller 
verschlechtert. Gleiches gilt, soweit eine 
Verschlechterung aus einer der Eigenart 
und der Funktionsweise der Ware 
typischen Verände-rung (z.B. produkt- / 
gebrauchstypische Abnutzung, 



Verschleiß) resultiert.
Im Fall der Nacherfüllung sind wir 
verpflichtet, die zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport- und 
Materialkosten zu tragen, soweit diese 
sich nicht dadurch erhöhen, dass die 
mangelhafte Ware an einen anderen Ort 
als die gewerbliche Niederlassung des 
Bestellers verbracht wurde, es sei denn, 
die Änderung des Ortes entspricht der 
vereinbarten Verwendung der Ware.
Eine Haltbarkeits- oder sonstige Garantie 
für unsere Produkte geben wir nicht. 
Insofern ist keiner unserer Beschreibun-
gen, Zusagen oder sonstigen Äußerungen 
– weder vor noch bei Vertragsabschluss 
– Garantiecharakter beizumessen.

11. Haftung
Wir haften unbeschränkt im Falle der 
schuldhaften Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit.
Wir haften ferner für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Soweit uns kein Vorsatz 
zur Last fällt und keine schuldhafte 
Verletzung von Leben, Körper und Ge-
sundheit vorliegt, ist die Haftung jedoch 
beschränkt auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden.
Wir haften ferner bei der schuldhaften 
Verletzung solcher Pflichten, deren 
Erreichung die Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf. Soweit uns 
kein Vorsatz zur Last fällt und keine 
schuldhafte Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit vorliegt, ist die Haftung 
jedoch beschränkt auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden.
Wir haften ferner im Falle des arglistigen 
Verschweigens eines Mangels oder bei 
Übernahme einer Garantie. Im letzten Fall 
richtet sich der Umfang der Haftung nach 
der Garantieerklärung. Wir haften auch in 
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, 
beispielsweise nach dem Produkthaf-
tungsgesetz.
Im Übrigen ist unsere Haftung – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – ausge-
schlossen, soweit in diesen Bedingungen 
nichts anderes geregelt ist.
Soweit unsere Haftung gemäß den 
vorstehenden Regelungen ausgeschlos-
sen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten, 
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

12. Gültigkeitsklausel
Sind oder werden einzelne Bestim-
mungen dieser Bedingungen ungültig, 
so bleiben die übrigen Vereinbarungen 
wirksam.

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, 
Anwendbares Recht
Erfüllungsort ist unser Sitz. Ausschließ-
licher Gerichtsstand ist Balingen. Es gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über den 
internationalen Warenkauf (CISG).

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
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